
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/3/4 10Os43/69
(10Os44/69 - 10Os46/69),

10Os126/72, 11Os149/75, 12Os177/76
(12Os178/76, 1

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1969

file:///


Norm

StGB §51

StGB §198

USchG 1960 §1

Rechtssatz

Die Weisung, die sich damit begnügt, dem wegen der Überzahlung nach dem § 1 Abs 1 USchG 1960

Schuldiggesprochenen die Bezahlung der künftig fällig werdenden Unterhaltsbeiträge aufzutragen, sich also sachlich

im Verbot der Begehung einer gleichartigen strafbaren Handlung erschöpft, 8ndet in der Norm des § 2 Abs 1 BedVG

1949 keine Deckung.
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